
 

 

Schießtraining in Zeiten von SARS-CoV-2  
Folgende Auflagen gelten aktuell für ein Training auf den Schießständen der Schützengesellschaft 

Bredenbeck von 1872 e. V.:  

1. Für die Nutzung des Schützenhauses sowie für das Training auf den Schießständen der 

Schützengesellschaft Bredenbeck gilt 3G. 3G steht für genesen (Genesenen-Nachweis 

muss vorhanden sein), geimpft (Vorlage eines Dokuments oder digitalen Nachweises einer 

zweifach erfolgten Impfung gegen das Corona-Virus) oder getestet (negatives 

Testergebnis nicht älter als 24h).  

2. Jugendtraining: Auch beim Jugendtraining gilt 3G. Schüler und Auszubildende, die im 

Rahmen ihrer schulischen Ausbildung einem Testkonzept unterliegen, benötigen keinen 

Corona-Test explizit für das Schießtraining.  

3. Die Öffnungszeiten des Schützenhauses sind nun wieder auf die Zeiten vor der Corona-

Pandemie zurückgeführt. Eine vorherige Anmeldung zum Schießtraining ist nicht 

erforderlich. Der Verzehr und Verkauf von Getränken sind im Schützenhaus erlaubt.  

4. Zum Training mit Luftdruckwaffen stehen momentan aufgrund der eingebauten 

Schutzvorrichtungen alle Schießstände zur Verfügung.  

Im Schützenhaus werden für jeden Schützen folgende Daten erhoben: Name und 

Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Zeitfenster des Aufenthaltes im Schützenhaus, 

Prüfung 3G-Regelung. Die Daten werden von allen Gästen eigenständig in die ausliegende 

Kontaktdatenliste eingetragen. Ein Training oder Aufenthalt im Schützenhaus kann nur 

dann zugelassen werden, wenn diese Daten vom Schützen angegeben werden. Es ist 

ausreichend, den Genesenen- bzw. den Impfnachweis einmalig zu erbringen 

5. Verhalten auf dem Schießstand bzw. Schützenstand: Nachdem der Schütze das Schießen 

beendet hat, desinfiziert er seinen Schießstand und, falls in Benutzung, das Vereinsgewehr 

mit Oberflächendesinfektionstüchern, die auf dem Stand genau wie Einmalhandschuhe 

zur Verfügung gestellt werden. Einmalhandschuhe sind zwingend zur Durchführung der 

Flächendesinfektion zu tragen. 

6. Im Schützenhaus gilt aktuell keine generelle Maskenpflicht. Der Vorstand empfiehlt 

jedoch das Tragen von medizinischen Masken oder FFP2-Masken. 
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